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Wann gilt ein Wärmebereitungsgerät als ,,mitvermietet"?

I. Anfângliches Fehlen jeglicher Heizung im
Mietgegenstand
1. Vermieter stellt später Heizgerãt zur Verfü-

gung
2. Mieter stellt bewegliche Heizgeräte auf
3. Mieter will stationáre Heizung einbauen

II. Anfánglich mitvermietete Heizung wird irre-
parabel defekt
1. Defekt tritt nach dem 31.12.2014 auf
2. Defekt trat vor dem 1.1.2015 auf

III. Anfänglich mitvermietete Heizung wird schad-
haft; Defekt ist reparabel

IV. Austausch der anfánglich mitvermieteten und
noch funktionsfähigen Heizung durch den Mie-
ter

V. Erhaltungspflicht und Investitionsersatz gem

$ 10 Abs 6 MRG
VI. Zusammenfassung

wobl

1 Siehe nur Kothbauer, WRN 2015: Neue Erhaltungs-
pflicht für Heizthermen und Boiler, immolex 2014, 367;
denselben, Nochmals zu den Wärmebereitungsgeräten:
Wartungsfragen, immolex 2015, 32l' Vonki.lch, Thermen-
erhaltung neu: Unsachlich, verfassungswidrig, Die Presse
2014/ 47 / 05 (Rechtspanorama l7 .11.2014); Stabenthei.ner,
Tausche Keller gegen Heiztherme - die Wohnrechtsnovel-
le 2015, OJZ 20L5,53; d"enselben, Die Wohnrechtsnovelle
2015, wobl 2015, 2; d,enselben, Die Wohnrechtsnovelle
2015 in Stabentheiner/Vonkilch (Hg), Jahrbuch Woh¡r-
recht 2015, 7; Prøder, Woh¡rechtsnovelle 2015 - große
Auswirkr.rrrgen mit vielen Fragen, RdW 2015, B; H. Böhm,
,,Wärmebereitungsgerät" - das juristische Unwort des
Jahres 2014!, immolex 2015, l0; Singer, Die Wohnrechts-
novelle 2015 (WRN 2015) - Meilenstein & Rechtssicher-
heit?, NetV 2014, B0; sowie speziell zu Wartungsfragen
jiúngst Prad,er, WWW-Wartung von Wärmebereitungsge-
räten nach der WRN 2015, wobl 2015, 95.

Verlag Östeneich 2015

Inhaltsübersicht

A. Allgemeines
B. Fallgruppen

Der Beitrøg behqndelt eine spezielle Frøge, u:elche dieWRN 2015 aufgeworfen hat. Anhand
uon Føllgruptpen sollen die sich aus der Frøgestellung ergebenden Problembereiche für den
R e cht s ønus en d e r üb er s i chtli, ch auf b er eit et u e r d en.

Deskriptoren: Boiler, Erhaltungspflicht, Heiztherme, Míetvertrag, mitvermietet, Therme, Wãrme-
bereitungsgerât, Wasserboiler, Wohnrechtsnovelle 2015.
Normen: S 1096 ABGB; S$ 3, B, 10 MRG; Art 4 $ l WRN 2015.

A. Allgemeines

Der mietrechtlicheTeil derWRN 2015 hält meh-
rere ,,Schmankerln" bereit, die bereits Gegenstand
kritischer juristischer Auseinandersetzung waren
bzw sind.l Die Kritikpunkte reichen von der Son-
derbehandlung von Heizthermen,'Warmwasserboi-
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EDITORIAL

AUFSATZ
159 Verstoß gegen einen omnilateralen Syndikatsvertrag als Anfechtungsgrund eines Gesellschafterbeschlusses

Mathias Walch

JUDIKATUR
1,67 Beendigung der Treuhand an GmbH-Geschäftsanteil: Treugeber zur Ûbernahme des Anteils verpflichtet

oGH 19.03.201s,6 0b 63t14d

1.70 Keine Fortsetzung einer wegen Vermögungslosigkeit gelöschten Gesellschaft

OGH 19.03.2015,6 Ob 10/15m

t71, Mangelhafte Hauptversammlungsbeschlüsse: Zur Klagslegitimation eines Partizipationsscheininhabers

OGH 27 .04.2015, 6 Ob 90/142

173 FortbestehensprognosebeiÜberschuldung

oGH 19.02.20L5, 6 0b 19l1sk

17 5 Beschlussanfechtung im Vereinsrecht: Sicherung durch einstweilige Verfúgung

OGH 03.03.2015,1, Ob 24slt4s

1,76 Stiftungsprüfer:Bestellung,Funktionsperiode
oGH 19.03.201s,6 0b 37l1sg

FIRMENBUCH-PRAXIS
1,78 Freiwillige Umwandlung einer Gesellschaft nach bürgerlichem Recht in eine Kommanditgesellschaft

Wilhelm Birnbauer

ANGRENZENDES STEUERRECHT

AUFSATZ

lS2,,Konzernklauseln" imKörperschaftsteuerrecht
Dietmar Aigner/Georg Kofler/Harald Moshammer/Michael Tumpel

JUDIKATUR

190 Keine (zusätzliche) grunderwerbsteuerliche Anteilsvereinigung bei verschmelzungsbedingter

Aufl ösung einer Treuhandschaft

YwGF{ L6.L2.2014, 201,311,610188 (Anmerkung: Gustav Wurm)

AKTUELL
1,94 Aktuelle Ereignisse und Entwicklungen in Gesetzgebung und Praxis

Ch¡istian Feltl
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'1,97 Autorenseiten
199 Impressum
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97 BFG-kompakt - Gesamtübersicht veröffentlichter BFG-Erkenntnisse
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Steuerprüfung: quo vadis? (Teil 14 von 15)

(Markus Scheiblauer)

BI.IND ESFINANZ GERI CHT

97 BFG-KOMPAKT- Gesamtübersicht veröffentlichter BFG-Erkenntnisse
(Klaus Hilber)

gg Mitteilung nach s 109a ESIG 1988 und Betriebsausgabenpauschale

BFG 4.9.2014, RV/7102818120L3 (Klaus Hilber)

101 Darlehensrückzahlungen zurløohnraumschaffung als

Topfsonderausgaben
BFG 9.1.2015, RVl11O0199l2Ol2 (Klaus Hilber)

104 Sittliche Verpflichtung im Rahmen der außergewöhnlichen Belastung

BF G 26.2.201 5, RV 1210068 5 t2012 (Clemens Endfellner)

1,06 Voraussetzungen für die steuerliche Begúnstigung einer

gesetzlichen Abfertigung
BFG 31.3.2015, RV/5100818/2012 (Hubert !í- Fuchs)

1,09 Schätzung eines Swingerclubs: Schâtzungsberechtigung
BFG 10.9.2014, kV12700126I2012 (Hubert W. Fuchs)

172 Sacheinlagen-umsatzsteuerlicheKonsequenzen
BFG 1.9.201'4, RV t210007 5 12017 (Hubert rlí' Fuchs)

11,6 BFG-ERKENNTNISSE kurz Ec bündig
(Klaus Hilber)

VER\øAIJTUNGS GERICHTSHO F

117 ANHÄNGIGEAMTSREVISIONEN
(Hubert W. Fuchs)

SERVICE-TEIL

118 Buchbesprechungen

120 Herausgeber

1,20 Autoren
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Rechtsprech u n gsdienst S oziale Sicherheit

BSG, UrteiI vom24.04.20L5 - B 4 AS 32114R

Der automatisierte Datenabgleich zur Ermittlung von Kapitalerträgen, den die

Jobcenter regetmäßig mit dem Bundeszentralamt für Steuern und anderen Ste[-
len durchführen, ist mit dem Grundgesetz vereinbar.

2075

lm ha[t

Die Jobcenter führen nach 5 5z Abs. r Nr. 3
SGB II atte drei Monate einen automatisier-
ten Datenabgleich u.a. mit dem Bundes-
zentralamt ftir Steuern durch, indem abge-
lragt sind, welche lntormationen dort über
Kapitalerträge, für die Freistellungsauft rä-
ge erteilt worden sind, und über auständi-
sche l(apitateinl<ünfte vorhanden sind. Er-

geben sich Überschneidungen, haben die

Jobcenter eine Basis für weitere Ermittlun-
gen über nicht angegebene Zinseinkünfte
oder andere Vermögenswerte. Dieser rou-
tinemäßige und aItein durch den Bezug
von Leistungen nach dem 5GB ll ausgelös-
te Datenabgteich ist verfassungskonform,
wie das BSG entschieden hat.

Kläger witt keine regelmäßige Abfrage
seiner Daten

Der l(läger aus Bochum erhätt forttaufend
Leistungen zur Grundsicherung vom be-
l<lagten Jobcenler. zotz verlangte er die
Unterlassung der regelmäßig zu Beginn
eines Quartals erfoLgenden Abfrage der
über ihn beim Bundeszentralamt für Steu-
ern gespeicherten lnformationen zu Kapi-
taterträgen und Freistetlungsaufträgen im
Sinne des g45d und g45e Einkommen-
steuergesetz (ESIG). Er meint, eine einzige
Anfrage dort bei der erstmaligen Beantra-
gung von Grundsicherungsteistungen rei-
che aus; weitere Nachfragen seien nur
noch verhättnismäßig, soweit das Jobcen-
ter l<onkrete Hinweise darauf habe, dass er
nicht offen getegtes Vermögen besitze.
Dieser Auflassung haben sich das SG Dort-
mund und sein LSG nicht angeschlossen.

Vorschrift über Datenabgleich

ist hinreichend bestimmt
Auch vor dem BSG ist der Kläger ohne Er-

folg geblieben. Die Richter in KasseI sind

der Auffassung, die Regelung des 552
Abs. r Nr. 3 SGB ll sei hinreichend be-

stimmt. Der Verweis auf die Bestimmun-
gen der $ 45 d und $ 45 e ESIG lasse keinen

Zweife[, dass nur die beim Bundeszentrat-

amt für Steuern gespeicherten lnformatio-
nen zu Freistettungsaufträgen und zu aus-

[ändischen Kapitaterträgen mit den

Angaben des Leistungsberechtigten abge-
gtichen werden dürfen, Diese Begrenzung

des Abgleichs auf bestimmte wichtige Da-

ten steht der Vorstettung des l(lägers ent-
gegen, alle über seine wirtschafttichen
Verhältnisse gespeicherten Daten würden

routinemäßig durchteuchtet.

Eingriff ist verhältnismäßig
und gerechtfertigt
ln dieser Beschränkung auf Freistetlungs-

aufträge und auf Mitteilungen über aus[än-

dische l(apitaterträge ist der Datenab-
gteich auch verhättnismäßig und greift

nicht unangemessen tief in die grundrecht-

lich geschützte Privatsphäre der Leis-

tungsberechtigten ein. .

Hinweis für die Praxis:

Die Jobcenter sind von Verfassung wegen

nicht darauf beschränkt, sich bei der Prü-

fung der Bedürftigkeit im Sinne des S 9

Abs. r SGB ll auf die Angaben des Leis-

tungsempfängers zu verlassen. Dieser

SoSi plus 6/2015
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Selbstverwaltung:
Neuer Beirat von
Betroffenen

beim MDK

Mitgl iederwettbewerb:
Wie weit können die

Kassen bei ihrer
Werbung gehen?

La n gzeita rbeitslosigkeit:
Zögerlicher Neustart
bei öffentlich geförderter
Beschäftigung

Für Sie beigelegt:

*å: ffi

BUND
VERLAG

Jobcenter:
Miese Arbeitsbedingungen - falsche Bescheide



Position 272 lruco Kolr
Sonderprogra m me gegen Lan gzeitarbeitslosigkeit:

Zögerlicher Neustart bei öffenttich geförderter Beschäftigung

lu r¡lr

5ozìole Sìcherhelt Onllne

Das Plus für Abonnenten:
. A[[e Beiträge

ab r /zor4 onlíne
. Leistungsfähige

Voiltextsuche
. Zeitsparende

Kurzfassungen

o Nûtzliche Arbeitshilfen
. Links aufexterne Queilen

Zugangsdaten anfordern auf:

www.SozialeSicherheit.de/

registrierung

Magazin 273
274
275
276
276

Neue solidarische private Erwerbsminderungsrente
Personalia
Aus der Gesetzgebung
Termine
Medizinische Behandlungsfehler: Kein Grund zur Entwarnung

Soziales 233 >lch habe immer eine Leidenschaft für Sozialpotitik gehabt<

lnterview mit dem neuen Abteilungsleiter für Sozialpotitik
beim DGB Markus Hofmann

Pflege 237

5elbst-
verwaltung

Gesundheit 242
Pftege

Srernru Ereero¡¡
Beser gemeint als gemacht

Neue Betroffenenbeteitigung beim Verwaltungsrat des MDK

Vertreter von Pflegebed ü rft igen u nd Pflegeberufen

sollen mitwirken

KNur LnnneennNl

DGB-Kritik wurde in zwei Punl<ten aufgegriffen

Versorgungsstärkungsgesetz vom Bundestag verabschiedet

Die gesetztichen Krankenkassen

werben um neue Mitglieder:

z. B. mit Spots im Fernsehen,

Gewinnspielen, Werbebanden in

Fußballstadien oder Geschen-

ken. Doch wo sind die Grenzen

der Kassen bei ihrerWerbung

und den Werbeetats? Schließtich

sind die Kassen Körperschaften

des öffenttichen Rechts, die mit

den Beiträgen ihrer Mitglieder

sparsam umgehen müssen und

einen soziaten Auftrag zur Ge-

sundheitsversorgung haben...

Recht 243 Fnrtnnn-ZnHnn Znnrnru

Der Wettbewerb um Mitgtieder in der GKV:

Wie weit können die Kassen bei Werbeaktionen gehen?

Nachruf 25O Traugott Wulfhorst t

a
a

279 Srern¡¡ S¡ll
Jobcenter:
Die letzten Außenposten des Sozialstaats und ihr Personal

Klnus KEnnprErus

Beratung bei Arbeitsagenturen und Jobcentern:
Ein Vergteich der neuen SGB-l I l-l ntegrat¡onsberatung (INGA)

mit dem Hartz-lV-Fa[[management

4o8 lobcenter sind die letzten

Außenposten des Sozialstaats

in Deutschland. Sie verwalten

das Hartz-lV-System. Derzeit

müssen sie sich um die Exis-

tenzsicherung von über sechs

Mitlionèn Menschen kümmern.

Darunter sind knapp zwei

Mitlionen Arbeitslose. Diese

so[[en sie in Arbeit integrieren.

Doch die Vermittlungserfolge

sind äußerst gering. Und

viele Leistungsbescheide, die

Hartz-lV-Empfänger bekom-

men, sind nicht korrekt. Wie

kommt es dazu? Wo hapert es

bci dcn lobcentern und was

müsste getan werden, um

die Situation grundlegend zu

verbessern?230

Titetthema

Miese Arbeitsbedingungen -
falsche BescheideArbeit

Soziales

277 Hnns Nnru¡lsru
Auch nach ro Jahren Hartz lV:

lobcenter sind für ihre Aufgaben nicht gerüstet

225 lrurEnvrew Mrr PERsoNALRAT UwE Lrunn¡ruster

>Sechs Monate zur E¡narbe¡tung reichen nicht<t

25O lmpressum

Sozrnre SrcnenHelr 6 I 2075 277
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Prof. Dr. Heribert Hirte, LL.M. (Berkeley)

Das BiIRUG zwischen Europarecht, nationalen
Besonderheiten und Pensionsrückstel lungen

I)r. Hans Friedrich Gelhausen und Dr. Timo Hermesmeier
, , )' : Prüfungsaufträge im öffentlichen Sektor -
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Miet- und lmmobilienrecht Von Michael Drasdo

Ist die Wohnungseigentümergemeinschaft ,,Verbraucher"? (BGH)
Grunderwerbsteuer bei vertraglicher Baulandumlegung (BVerfG) .

Gebühr für notariellen Entwurfl (BGH)
Verwalterstellung als Bauträger im Gewährleistungsprozess (OLG Stuttgart)
Aufruhr um Berliner Mietspiegel und die ,,Mieþreisbremse"

385

386

386

387

387

Familienrecht Von Martin Haußleiter und Barbara Schramm

J. Pas che, Abänderung vorläufiger Unterhaltsentscheidungen .

Vergleich über Ehegattenunterhalt für Sozialhilfeempftinger ist wirksam (OLG Frankfurt a.M.)
Zugew inrtausgleich und Verbraucherinsolvenz (OLG Naumburg)
Risikoschutz und Teilungsordnung des Versorgungsträgers (BGH)
Abänderungszeiçunkt beim Versorgungsausgleich (OLG Oldenburg)

388

389

389

390

390

Erbrecht Von Wo Roth

Räumung eines Messie-Hauses - keine Erbschaftsteuerminderung (FG Baden-Wtirltemberg)
Pflicht zurBeiziehung medizinischer Unterlagen bei Testierunftihigkeit (OLG Karlsruhe) . . .

Vor- und Nacherbschaft bei ,,gestreckter" Wohnungszuweisung (OLG Schleswig)

391

39r
392

Verkehrsrecht Von Rainer Hrß und Michael Burmann

A-K. Knauf Das Sichtfahrgebot im Straßenverkehr . . .

Verweis auf Partnerwerkstatt des Versicherers bei fiktiver Abrechnung (BGH)
Indiztatsachen gegen eine Unfallmanipulation (OLG Köln)
Alleinhaftung eines betrunkenen Fußgängers (OLG Celle)

393

394

394
39s

Baurecht Von Stefan Weise und Tobias Hänsel

Kein Nachtrag bei enttäuschten Kalkulationserwarlungen (OLG Koblenz)
Kein Ersatz der Kosten eines Beweisverfahrens ohne Mängelrüge (OLG Frankfurt a.M.) . .

Vorauszahlung keine taugliche Sicherheit nach $ 648a BGB (OLG Köln)
Vertragsstrafe entfüllt nur bei gravierenden Beeinträchtigungen (OLG Zweibrücken) . . . . .

Keine Aufteilung geforderter Referenzen (VergKammer Sachsen)

396

396

397

397

398

Gesellschaftsrecht Von Dieter Leuering und Daniel Rubner

D. Leuering/H.-C. Ke/|ler, Die Informationsweitergabe im faktischen Konzern

Exkulpation des Vorstandsmitglieds wegen Rechtsirrhrms (BGH)
Erledi gung des Statusverfahrens durch We gverschm elzung (B GH)

399

400

401
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Von Marcel Gro und Robert von Steinau-SteinrückArbeitsrecht

rt

Urlaub s gewährung nach fristlos er Kündi gunSþaG).-. .-d#;
Betriebsübergang - Vorliegen eines übertragungsfÌihigen Betriebsteils (BAG)
Betriebsänderung im Konzem (BAG)
Zuständigkeit des Gesamtbetriebsrats bei Beurteilungsgrundsätzen (BAG)
Neue Vorabentscheidungsersuchen des BAG . . . . .

402
402

403

404

404

Von Michael Dahl und Raul Taraslnsolvenzrecht

(J. Jansen, Verwalterhaftung bei Fehlüberweisungen nach Eröffnung

Nachweis der ZahlungsunfÌihigkeit im Anfechtungsprozess (BGH) . . .

Ablehnung der Eigenverwaltung wegen zu hoher Kosten (AG Freiburg)

405

406
407

Von Klaus Leipold und an BeukelmannStrafrecht

Anwendbarkeit deutschen Strafrechts bei Auslandstaten (BGH) . . .

Geheimdienstliche Agententätigkeit gegen die Bundesrepublik (BGH)
Steuerhinterziehung durch Verschweigen von Vorschenkungen (BGH)
Thumbnails von Bildem mit kinderpornographischem Inhalt (OLG Düsseldorf)
Folgen der Nichtgewährung des letzten Worts an den Angeklagten (OLG Celle)
Neuregelung der Vorratsdatenspeicherung

408

408

409

409

4t0
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Von Norbert SchneiderVerfahrens- und Kostenrecht

N. S chneider, Y erjàhrungseinwand bei der Kostenerstatlung

Kostenerstattung bei Rücknahme der Berufung (OLG Celle)
Erstreckung der Beiordnung auf Mehrwertvergleich (OLG Dresden) . . . .

Kostenerstatlung bei Anwaltswechsel nach Gesetzesänderung (AG Kleve)

4tt
4r2
4t2
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Von Christian DahnsAnwalt und Kanzlei

Umgehung des Gegenanwalts (AnwGH Sachsen)
Harsche Kritik gegenüber einer Gemeinde (AnwG Oldenburg)
Regierungsentwurf zur Neuordnung des Rechts der Syndikusanwälte
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lAufsätze
MichaelWilhelm Weber

Vom Freistellungsanspruch zum Zahlungsanspruch
Bei der Regulierung von Verkehrsunfä d ihre ätten noch keinen

Ersalz zu leisten, weil die Rechnung f utacht . Der Autor unter-

sucht, wann ein Freistellungsanspruch te auf übergehen kann.

Franziska Hohnstein

Der gesetzliche Mindestlohn - auch Folgen für die Logistikbranche?
Ein halbes Jahr nach Einführung besteht noch immer Unsicherheit bei der Anwendung des Mindestlohngesetzes. Die

Autorin nimmt Probleme unter die Lupe, von denen insbesondere, aber nicht nur die Logistikbranche betroffen ist, etwa

die Berechnung des Mindestlohns, die Dokumentationspflicht sowie die Haftung in Subunternehmerverhältnissen.

Chilstiane von der Tann

Die künstliche Befruchtung in der gesetzl¡chen Krankenversicherung
Dass nur bei Ehepaaren die Krankenkasse die Kosten einer künstlichen Befruchtung anteilig tragen muss, nicht aber bei

Lebenspaftnern, unverheirateten Paaren oder Singles, wird von vielen als ungerecht empfunden. Nach einem Seiten-

blick auf die Privatuersicherung lotet die Autorin die verfassungsrechtlichen Grenzen einer möglichen Gleichstellung aus.

Zur Rechtsprechung
Hubert Schmidt

Flugzeitenbestimmung be¡ Pauschalreisen
(BGH, NJW 2014,3721)

Bericht
Johannes Hager / Alexander Müller-Teckhof

Die Entwicklung des Notarrechts in den Jahren 201412015

Kanzlei & Mandat
Carsten Krumm

Verteidigung von Fahranfängern nach Alkoholfahrt

Buchbesprechungen
Habersack/Huber/Spindler: Festschrift für Eberhard Stilz zum 65. Geburtstag (Eberhard Kramer)l
Dreher/ Hoffmann / Kling: Karlell- und Wettbewerbsrecht der Versicherungsunternehmen (Wolfgang Voit)
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1 863

1866

NJW-aktuell
Editorial
Europäische Gesetzgebung - das
verkannte Wunder (U. Karyenste¡n)

Gesetzgebung

Rechtsprechung in Kürze

Entscheidung der Woche

Leserforum

Interview
Sprachwissenschaft ler im Dienste
von Justitia (1. Thormann)

Forum
Die statusrechtliche Anerkennung
der Syndikusanwälte (P. Hamacherl

Aus der Anwaltschaft
Stabiles Wachstum bei den Fach-
anwaltschaften (S. Göcken)

Dokumentat¡on

Rubrikenmarkt

web.repod

Stellenmarkt

Beck'sche Zeitschriften

Buchhinweise

Veranstaltungshinweise
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Rechtsprechung

Heft 2612015

Rückwirkende Feststellung der Tarifunfähigkeit der CGZP - Rechtsstaatsprinzip

Gehörsverletzung wegen Nichteinholung einer Auskunft des Nachlassgerichts

1867

1869

BVeÉc

BWSTGH

BGH

BGH

BGH

BGH

BGH

BGH

BGH

OLG Brandenburg

OLG München

OLG München

OLG Koblenz

25.U.15 - 18vR2314/12

23.03.15 - 1VB2115

18.03.15 - VI\ZR24Z13

18.03.15 - VItZR21t13

11.03.15 - VIZR270/14

2.U.15 -XIZB5nn4

29.M.15 - XilZB236/14

08.04.15 - tVZR161/14

24.11.14 - NotSt (Brfg)il1a

03j2.14 - 4U Æh4

09.02.15 - 31Wx4315

23.01.15 - 10U299t14

27.02j5 - 3W95/15

Aus für die Quotenabgeltung in Miet-AGB - Ersatz wegen exzessiven Rauchens

Gesamtinfektion der Dekorationslastabwälzung bei unwirksamem Klauselbestandteil

Schadensersatz für Baumängel vor Sanierung ohne Umsatzsteuer

Fehlende Eignung der als Betreuer vorgeschlagenen Person in einem Aufgabenkreis

Vermögen und Altersvorsorge des zum Elternunterhalt Verpflichteten (Anm. W. Born)

wirksamkeit der Kündigung einer ererbten Darlehensforderung durch einen Miterben

Beurkundung widersprüchlicher Klauseln als notarielle Pflichtverletzung

Verjährung der Mängelansprüche gegen Architekten (Anm. H. Fuchs)

Grundbucheinsichtsrecht des Sicherungshypothek vorbereitenden Bauunternehmers

Kollision zwischen Abb¡eger und alkoholisiertem Überholer (Anm. A. Geipet)

Umdeutung der einseitigen Erledigungserklärung im selbstständigen Beweisvefahren

1871

1874

1875

1876

1877

1881

1883

1888

1 891

1892

1896

KG

OVG Berlin-Bbg.

OVG Berlin-Bbg.

03.11.14 - 2Ws356i14-
1414R525/14

Verteidigerbestellun g in Vollstreckun gsverfahren

15.04.15 - OVG 6 M 135/14 Anspruch auf Übernahme der Fahrtkoste zur Ausübung des Umgangsrechts

U.02.15 - OVG 3592114 Sorgfaltspflicht des Rechtsanwalts zur Wahrung der Rechtsmittelfrist (Ls.)

1897

1898

1899

BAG

BSG

26.03.15 - 2 êZR237114 Sonderkündigungsschutz bei ln-v¡tro-Fertilisatíon bereits ab Embryonentransfer 18gg

18.11.14 - B1A1/14R KostenübernahmederkünstlichenBefruchtungbei UnverheiratetendurchGKV 19Oo
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Aufsätze
Thomas Dreier

Elektronische Leseptätze in Bibliotheken - Ein Urteilzum Nachteilvon Autoren
und Verlagen
Bibliotheken dürfen digitalisiede Werke an Leseplätzen unter bestimmten Umständen zum Lesen und sogar zum

Ãusdrucken und Speicñern bereithalten - das udeilte jüngst der BGH. Die Analyse des Autors ergibt, dass dadurch der

urheberrechtliche interessenausgleich empfindlich gestört wird, vor allem zu Lasten von Verlagen und Autoren.

Marc-Philippe Welter I Bettina Rentsch I Chrís Thomale

Schmerzensgeld nach Flugzeugunglücken
Opfer eines Flugzeugabsturzes bzw. ihre Angehörigen haben, je nach anwendbarem Recht, sehr unterschiedliche An-

sprüche. Die Autoren beleuchten die völker-, europa- und nationalrechtliche Rechtslage. Sie plädieren für die Schaffung

eines einheitlichen kollisionsrechtlichen Flugunfallstatuts, das die rechtliche Gleichbehandlung aller Opfer ermöglicht.

Christian Zieglmeier

Die sozialvers¡cherungsrechtliche Statusbeu rte¡ lu ng - ein u nterschätztes
Compliancerisiko
Stuft ein Arbeitgeber seine Beschäftigten sozialversicherungsrechtlich falsch ein, kann das sehr teuer werden: Es dro-

hen eine fünffaihe Beitragspflicht und zudem die straf- und zivilrechtliche Haftung der im Unternehmen verantwoft-

lichen Personen. Der Autoi erläuter1 die Risiken und gibt Hinweise zur Schaffung einer effeKiven Compliance-Struktur.

Zur Rechtsprechung
I sabel Sch übel- Pfister

Koordinatensystem für die Richter- und Beamtenbesoldung
(BVertG, NJW2015,1935)

Bericht
Jutta Wittler I Björn Kupczyk

Entwicklung des pr¡vaten Baurechts (BGB und VOB/B) seit Dezember 2014

Forum
Benno Heussen

Richterliche Berufsethik aus der Sicht e¡nes Rechtsanwalts

Buchbesprechungen
Wabnitz/Janovsky: Handbuch des Wirtschafts- und Steuerstraf rechls (Markus Rübenstahl); Schöne: Vertrags-
handbuch StromwiÊschaft (Sfephan Manuel Nagel); Heckschen/Herrler/Starke: Beck'sches Notarhandbuch
(Jörg Munzig)
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r933

NJW-aktuell
Editorial
Mathematische Gesetze vor Gericht
(M. Möller)

Gesetzgebung

Rechtsprechung in Kürze

Entscheidung der Woche

Nachrichten

Zahlen der Woche

lnterview
Anwaltlicher Notdienst für Gipfelgegner
(V. Speckin)

Standpunkt
Fahrzeugführerablenkung - Es ist Zeit
zu handeln! (D. Weingarten)

Aus der Justiz
OLG-Präsidenten wollen Retormen
im Prozessrecht (S. Rebehn)
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16 
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Rechtsprechung

BVerfG

BGH

BGH

BGH

BGH

BGH

BGH

BGH

BGH

OLG Koblenz

OLG Naumburg

OLG Karlsruhe

OLG Hamm

13.01.15 - XtZR30g12

26.03.15 - VltZRg2/14

03.02.15 - ilZR33s/13

16.04.15 - IXZR6n4

06.11.14 - tZR26/13

15.04.15 - XIZBSæ/14

15.04.15 - XXZBS3/¡/14

08.04.15 - VIZB62|14

04.03.15 - 3U1042J14

08.12.14 - 1UU/14

o2.u.15 - 18UF70t14

30.01.15 - il-6 UF 98/14

05'05'15 - 2 BvL 17/Og ua Amtsangemessenheit der Besoldung von Richte¡n und Staatsanwälten

Heft 2712015

1 935

Rückabwicklung eines nichtigen Darlehensve¡trags im Dreieck 1g4g

Unwirksamkeit bauvertraglicher Rückgabeklausel zur Gewährleistungsbürgschaft 1gS2

Ansprüche bei Kündigung e¡ner stillen Gesellschaft 1956

Keine vorsatzanfechtung allein wegen Bitte um Ratenzahlung (Anm. M. G. Tischter) lgsg

unzulässiges werbegeschenk - Kostenlose zweitbrílle (Anm. E. Mand) l960

Beschwerdebefugnis des Vorsorgebevollmächtigten 1963

Beschwerde des Testamentsvollstreckers gegen Festsetzung der Betreuervergütung 1965

Auslegung des Fristverlängerungsantrags - Umfang gerichilicher Fristverlängerung 1966

Ersatz der Untersuchungskosten bei unberechtigter Mängelrüge f 962

Anforderungen an die Darlegung eines Behandlungsfehlers 1969

Ausgleich des Anrechts beim Rechtsanwaltsversorgungswerk 1gZ1

Fehlerkorrektur bei der Abänderung des Versorgungsausgleichs 1g72

oLG Frankfurt a'M' 11.02.15 - 15s294/14 Mitteilungs- und Aufklärungspflichten bei verständ¡gung - Bewährungsauftagen 1974

BVerwG

OVG Münster

BAG

BAG

25.03.15 - 9865/14

19.11.14 - 581276/14

20j1.14 - 2AZR755/13

10.12.14 - 7 p¿R1W9/12

Wiedereinsetzung nach Versäumung der BeschwerdefrÍst

vernehmung einer Vertrauensperson in einem strafverfahren - sperrerklärung

ordentliche Kündigung wegen häufiger Kurzerkrankungen - bEM (Anm. M. Kock)

Befristung einer Arbeitszeitverringerung (Ls.)

1976

1977

1979

1984

Mit Beilage: NJW-Spezial Heft 1312015

Aus dem lnhalt:

. Familienrecht: Abänderung vorläufiger Unterhaltsentscheidungen

. Verkehrsrecht: Das Sichtfahrgebot im Straßenverkehr

. Gesellschaftsrecht: Die lnformationsweitergabe im faktischen Konzern

. lnsolvenzrecht: Verualterhaftung bei Fehlüberweisungen nach Eröffnung

. vedahrens- und Kostenrecht: Verjährungseinwand bei der Kostenerstattung

' Miet- und lmmobilienrecht, Erbrecht, Baurecht, Arbeitsrecht, Strafrecht, Anwalt und Kanzlei: Rechtsprechungsübersichten
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Göbel, Jan Holger
Der Honorararzt als Wahlarzt und seine Abrechnung nach GOA 809

Mesch, Dr. Gerrit
Die Verfassungsmäßigkeit des zwingenden Selbstbehalts in der
D&O-Versicherung nach $ 93 Abs. 2 S. 3 AktG 813

Kleinere Beiträge
Mandler, Tobias
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Fajen, Dr. Katharina Maria
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Bücher 423
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-)Editorial ,...
Von Georg E. Kodek, Daniel Varro und lohønnes ZoIIner

Beiträge
Ð Das Änderungsrecht des Stiftungsvorstands
Der OGH hatte sich in einer aktuellen Entscheidung mit der Änderungsbefugnis des Stiftungsvorstands

nach Entstehen der Privatstiftung zu befassen. Dieses fudikat wird zum Anlass genommen, sich mit einigen

grundlegenden Fragen zur Gestaltung der Stiftungserklärung durch den Vorstand nach Entstehen der Pri-

vatstift ung auseinanderzusetzen.
Von Zurab Simonishvili

+ Überblick: Ausgewählte liechtensteinische Entscheidungen 2O1 4
Durch die am l.4.2009 in Kraft getretene Totalrevision des liechtensteinischen Stiftungsrechts wurde zu

einem großen Teil die stRsp in das Gesetz aufgenommen. Ungeachtet dessen nimmt die |udikatur weiterhin

einen zentralen Stellenwert bei der Weiterentwicklung des Stiftungsrechts ein. Dabei ist zu berücksichtigen,

dass sich die liechtensteinischen Gerichte neben dem geltenden Stiftungsrecht auch immer noch mit alt-

rechtlichen Stiftungen auseinandersetzen müssen, die vor Inkrafttreten der Reform errichtet worden sind.

Im vergangenen fahr wurden der OGH und der SIGH sehr häufig mit Fragen zur Begünstigtenstellung und

der Abberufung von Stiftungsräten konfrontiert.
Von Ines Wohlgenønnt

+ Die Besteuerung der liechtensteinischen Stiftung in Liechtenstein '

Immer wieder wird gemunkelt, die liechtensteinische Stiftung sei vorteilhaft wegen der günstigen laufenden

Besteuerung. Doch was steckt dahinter? Wann ist die laufende Besteuerung besser als die einer österreichi-

schen Privatstiftung und wann eben nicht?
Von Renøtus Kühne

å Österreichische (Höchst-)Gerichte entscheiden zu l¡echtensteinischen Stiftungen

aus steuerlicher Sicht .

Das letzte halbe fahr hat bereits drei Entscheidungen zur im Steuerrecht spannenden und bislang gerichtlich

nicht geklärten Frage zur Einordnung von ausländischen, im Speziellen liechtensteinischen, Stiftungen ge-

bracht. Diese Entscheidungen werden in der Folge dargestellt und ihre Bedeutung erläutert.

Von Michael Petritz

Rechtsprechung
Stiftungsprufung

+ Zur Funktionsperiode des Stiftungsprüfers
oGH 19. 3.2015,6 0b 371159
Mit Anmerktlng von Florian Dollenz
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62

56

68

71

75
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Stiftu n gsrecht Österreich

+ Mindestfunktionsperiode und Rekurslegitimation einzelner Vorstandsmitglieder
imEintragungsverfahren.. 78
ocH 1 9. 11. 2014, 6 0b 1 40/14b
NIit Anmerlcung von lohannes Zollner

+ Bedenken gegen die Eintragung einer Anderung der Stiftungsurkunde
ocH 1 9. 11. 2014, 6 0b 1 41 /142

+ Zur Rechtsmittellegitimation im Verfahren über die Bestellung
eines Prozesskurators
ocH 19.11.2014,6 0b 148/14d

+ Löschung von Mitgliedern des Stiftungsvorstands . . .

ocH 15.12.2014,6 0b 136/14i

+ Keine Subsidiarität der gerichtlichen Abberufung von Organmitgliedern
ocH 15.12.2014,6 0b 137114m

+ Nachträgliche Anderung der Ausübungsmodalitäten des Änderungsrechts
oGH 1 5. 12. 2014, 6 0b 210/14x
Mit Anmerkung von Franz Hartlieb

å Steuerliche Unbedenklichkeitsbescheinigung und Löschung der Stiftung
oGH 27. 4.2015, 6 0b 230/14p
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87
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95

Stiftungsradar
+ Stiftungsradar
Von Franz Hartlieb, Matthias Schimka, Marco Thorbauer und Marie-Theres Volgger

Standards
Ð lmpressum

96
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Beiträge
+ Haftung für technische Hilfsmittel de lege ferenda 593
Im Rahmen der Diskussion zur Reform des Schadenersatzrechts wurde eine Regelung der Haftung für tech-
nische Hilfsmittel, die anstelle von Gehilfen eingesetzt werden, sowohl im vertraglichen als auch im delikti-
schen Bereich vorgeschlagen. Eine Schädigung, die auf einen Fehler des technischen Hilfsmittels zurückzu-
flihren ist, solle - ähnlich wie bereits von einigen Stimmen de lege løta vertreten - die Haftung des Ge-

schäftsherrn in vergleichbarer Weise auslösen wie ein ihm auf Grund der Gehilfenhaftung zuzurechnendes
schädigendes Verhalten eines Gehilfen. Die systematische Stellung der vorgeschlagenen Regelung wirft
ebenso wie die inhaltliche Ausgestaltung einige Fragen auf, weswegen diese Aspekte de lege ferenda geîavet
untersucht werden sollten.
Von Eva Ondreasoya

) lngmar und Unamar . . . 598
Zur Anwendung international zwingender Bestimmungen im europäischen Kollisionsrecht
Der Beitrag analysiert die jüngste Entscheidung des EuGH über die international zwingende Wirkung des

Handelsvertreteranspruchs und untersucht ausgehend davon das europäische Eingriffsnormverständnis so-

wie sein Zusammenspiel mit den Grundfreiheiten.
Von ludith Schacherreiter und Thomøs Thiede

+ Wider die Abkehr von Opferorientierung, Ausgleich und Wiedergutmachung . . 605
Restorative Potenziale im österreichischen Strafrecht
Der Beitrag beleuchtet einleitend die Gesetzwerdung des Tatausgleichs im fahr 1989 als spektakuläre Zäsur
in Osterreichs strafrechtlicher Theorie und Praxis. Warum trotz gúnstiger empirischer Ergebnisse die Zu-
weisungen zum Tatausgleich sinken, wird anschließend analysiert. Abschließend werden im Strafrecht Be-

reiche identifiziert, in denen eine Ausweitung des Tatausgleichs möglich erscheint.
Von Bernhard Glaeser und Wolfgang Støngl

Evidenzblalt
Ð Amtshaftungsrecht
oGH 23. 12.2014,1 0b 21Bl14m
86: Schadenersatz bei unsachlicher Besetzung

Ð Arbeitsrecht .

oGH 18. 12.2014,9 obA 113114d
87: Keine Verbandsklage gem S 28 KSchG im Arbeitsrecht
Mit Anmerkung lon Caroline Grøf-Schimek

t Medienrecht .

oGH 1 9. 11. 2014, 6 0b 17/14i
88: Pflicht zur Veröffentlichung eines Widerrufs im ORF (Abgehen von 6 Ob 95197 Ð

Mit Anmerkung von Susanne Kissich

ÐSchadenersatzrecht . . .

oGH 21 .10.2014,4 0b 124114 k
89: (Schadenersatz-)Ansprüche aus Kennzeichenrechtsverletzung verjähren nach allgemeinen Regeln

Mit Anmerkung yon Birgit Schneider

Ð Schuldrecht .

ocH 21 .10.2014, q oø 1àitìqh
90: Kreditkartengesellschaft trägt das Risiko
Mít Anmerkung von Franz Hartlieb

Ð Strafprozessrecht
OGH 3. 3. 2015, 14 Os 149114i
91: Vor HV gelöschte Daten einer Nachrichtenübermittlung
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ÐStrafrecht...
OGH 5. 3.2015,12 Os 147/14Í
92: Einwilligung in fremde Selbstgefåhrdung

EvBl-Leitsätze
Ð Arbeitsrecht .

oGH 25. 2.2015,9 ObA 80/14a
97: Kündigung der Betriebspensionszusage bei Betriebs(teil)ùbergang

oGH 26. 2.2015,8 obA 59/14f
98: Arbeitszeitwünsche und Motivkündigung

Ð Grundbuchsrecht
oGH 24. 2. 201 5, 5 0b 1 36/1   g
99: Ranganmerkung kann auch nach Eigentümerwechsel ausgenützt werden

Ð Schadenersatzrecht . . .

oGH 19. 2.2015,6 0b 7/15w
100: Anlegerschaden: Wertpapiere behalten - kein Wahlrecht zwischen ,,Naturalrestitution" und Differenz-
anspruch

Ð Schuldrecht .

oGH 24.2.2015, 5 0b 207/14y
101: Auch eine Kapitalgesellschaft kann getäuscht werden

Ð Sozialversicherungsrecht
oGH 24.2.2015,1 0 ObS 8/1 5x
102: (Langzeit-)Arbeitslosigkeit erleichtert nicht Zrgang zur Invaliditätspension

Ð Strafprozessrecht
OGH 5. 3. 2O1 5, 12 Os 93/1 4i, 94/1 4 m
103:,,Funkzellenauswertung" ausdrücklich gesetzlich vorgesehen

OGH 13.3.2015,11 Os 14l15s,15/15p
104: Grundrechtsverletzung bei fehlendem konsularischen Beistand

Standards
+ lmpressum . .

t Buchbesprechung

t Veranstaltungen & Seminare
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Insolvenzrecht und Zwangsvollstreckung
Bundesgerichtshof 24.2.2015 VI ZR 279/14

Bundesgerichtshof 23.4.2015 VIIZB65/12

Keine Erläuterungsbedürftigkeit des Begrìffs ,,Textform" tn L277

einer Widerspruchsbelehrung nach 0 5a WG a.F

Zur Wirksamkeit von Swap-Geschäften einer nordrhein- 1273

westfälischen Gemeinde, die ausschließlich der Erzielung
eines Spekulationsgewinns dienen; Aufklärungspflicht der
beratenden Bank im Zweipersonenverhältnis bei Swap-
Geschäften, denen kein konnexes Grundgeschäft zugeord-
net ist, über die Einpreisung eines anfänglichen negativen
Marktwerts; keine Anrechnung'von Vorteilen aus zu ande-
ren Zeiten geschÌossenen Swap-Verträgen gegenriber dem
entstandenen Schadensersatzanspruch

Befugnis des besonderen Vertreters, der Anfechtungsklage 1283
gegen den Beschluss über die Verfolgung von Ersatzan-
sprüchen und über seine Bestellung auf Seiten der Gesell-
schaft als Nebenintervenient beizutreten

Zur Gesetzesmäßigkeit der Zusammensetzung eines Auf- 1286
sichtsrats aus je sechs Mitgliedern der Anteilseigner und
Arbeitnehmer

Zur Zulässigkeit eines Teilurteils bezüglich eines einfachen 1287

Streitgenossen, wenn es für die gegen ihn gerichtete Kiage
an der internationalen Zuständigkeit deutscher Gerichte
fehlt; keine internationale Zuständigkeit nach Art. 6 Nr. 1

EuGWO, wenn fùr keinen der in Anspruch genommenen
Streitgenossen eine Zuständigkeit nach Art. 2 Abs, 1

EuGVVO besteht

Zum Pfändung'sschutz fùr Einkùnfte aus einer Unterver- 1291
mietung (Anschluss an BGH WM 2014, 1485)

Zum Umfang der dem Insolvenzgericht oblìegenden Prù- 1291
fung des Insolvenzplans; kein Ausschluss der Forderungen
von Insolvenzgläubigern, die sich am Insolvenzverfahren
nicht beteiligt haben; keine Anwendung von $ 139 BGB auf
den Insolvenzplan
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.lEditorial ....
Missbräuchliche Klauseln in Versicherungsvefträgen
Von Helmut Ofner

Eurcpar€cht
+ Beitritt der EU zur EMRK, .

Einige strukturelle Uberlegungen
Mit dem vorliegenden Beitrag wird der Beitritt der Union zur EMRK nach vorwiegend strukturell-systema-
tischen Gesichtspunkten des Unionsrechts analysiert.
Von Alina Lengauer

+ Union Aktuell
Von Alina Lengauer

106

{ EuGH-Rechtsprechungsübersicht: ZfRV-LS 201 5/28-35
28: Extraterritoriale Anwendung von Unionsrecht bei Tiertransporten
29: Präzisierung der Voraussetzung ,,urimittelbare Betroffenheit" nach Art 263 Abs 4 AEUV
30: Verhältnismäßigkeit bei Diskriminierung aufgrund sexueller Orientierung
31: Begriff der,,präzisen Information" im Rahmen des Konzepts der,,Insider-Information"
32: Begriff ,,Betrieb" bei Massenentlassungen
33: Zulässigkeit der Einschränkung der Fahrerlaubnis aufgrund eines Verkehrsverstoßes
34: Zulässigkeit weitergehender Informationspflichten nach nationalem Recht
35: Befugnisse nationaler Gerichte bei Vorliegen missbräuchlicher Klauseln

lnterr:aticnaÍes Frivat- unei
7 r¡il,,r€ rfan r'Ë n s rü t h t
-f Regeln zur Anwendung ,,fremden" Rechts . , , 123
Österreichische Gerichte sind aufgrund kollisionsrechtlicher Verweisungen in ausländisches Recht laufend
mit der Frage konfrontiert, wie das ,,fremde" Recht anzuwenden ist. Selbst der Oberste Gerichtshof muss
sich regelmäßig mit den einschlägigen Anwendungskríterien des S 3 IPRG auseinandersetzen. In der Regel
behilft sich der OGH mit dem Rechtssatz, dass fremdes Recht gemäß S 3 IPRG wie in seinem ursprüngli-
chen Geltungsbereich anzuwenden ist. Es komme dabei in erster Linie auf die dort von der Rechtsprechung
geprägte Anwendungspraxis an. Ist die Praxis im Ursprungsland nicht einhellig oder nicht einmal von einer
Meinung deutlich dominiert, so seien subsidiär die herrschende (überwiegende) Lehrmeinung des betref-
fenden Staats und erst in letzter Linie der Gesetzeswortlaut im Lichte der Auslegungsregeln und allgemeinen
Rechtsgrunds á,tze der betroffenen Rechtsordnung heranzuziehen.
Von Helmut Ofner

.å Erste Entscheidungen des EuGH zur EuMahnVO . 125
Die EuMahnVO erbringt durch die Einführung eines - sowohl auf nationaler als auch auf europäischer
Ebene - zusätzlichen sowie optionalen Verfahrens einen Nachweis der teilweisen Annäherung und Harmo-
nisierung der nationalen Rechtsordnungen in Bezug aufprozessrechtliche Fragen, ohne dass im Prinzip die
Harmonisierung der nationalen Rechtsordnüngen versucht wird. Durch die Beschränkung der VO auf
grenzüberschreitende Streitigkeiten wird nicht die Überlegenheit des einheitlichen europäischen Verfahrens
gegenüber den mitgliedstaatlichen Regelungen sichergestellt, sondern ihr Zusammensein.
Von Nikolaos M. Katífuris
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36: Effektive Staatsangehörigkeit im MSA maßgebend
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RechtsvergleichLrnE
Ð Liechtenstein: Verjährung bei Beratungshaftung im
der fondsgebundenen Lebensversicherung
Eine der Nachwehen der Finanzkrise ab 2007 ist am Finanzplatz und Versicherungsstandort Liechtenstein

eine Reihe von Schadenersatzprozessen gegen liechtensteinische Lebensversicherungsgesellschaften. Versi-
cherungsnehmer, deren Lebensversicherungspolizzen im Rahmen der Finanzkrise an Wert verloren, klagen

liechtensteinische Lebensversicherungsgesellschaften auf Schadenersatz. Anspruchsgrundlage dieser Scha-

denersatzklagen ist die von den Versicherungsnehmern behauptete schuldhafte Verletzung vorvertraglicher
Informations- und Beratungspflichten durch das jeweilige Versicherungsunternehmen. Dabei betreffen die

behaupteten Verletzungen der vorvertraglichen Informations- und Beratungspflichten in der Regel nicht
den Versicherungsmantel, sondern das fur den Deckungsstock der fondsgebundenen Lebensversicherung

gewählte Finanzinstrument (das sog Underþing). Vereinfacht dargestellt stützen die Versicherungsnehmer

ihre geltend gemachten Schadenersatzansprüche auf das Argument, sie hätten eine risikolose Kombination
aus Versicherungsmantel und Underþing gewollt, verkauft worden sei ihnen hingegen eine risikoreiche
Kombination.
Da dcr Wcrtvcrlust nunmehr bereits einige fahre zurücldiegt, stellt sich vermehrt auch die Frage nach der

Verjährung der Schadenersatzforderungen.
Von Andreas Kleteðka und Nicolas Reithner
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å lmpressum . .

Ð Literatur im Überblick

133
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ÐEditorial ,.,
Bitte waden ...
Von Walter Holzer

153

Beiträge
) Zur Beweislast im Löschungsverfahren bei Marken,
die aufgrund eines Verkehrsgeltungsnachweises eingetragen wurden 156
Nach der Vorabentscheidung Oberbønk (Sparkassen-Rot) des EuGH ist ein erbrachter Verkehrsgeltungs-
nachweis für den Markeninhaber kein Schutzbrief mehr für die Vermutung der Rechtsbeständigkeit seiner
Marke.
Von Dauid Plasser

+ Die Reformbcdurftigkcit dcr Sg 66ff UrhG
Ausübende Künstler und Veranstalter im Fokus

158

Die nicht mehr zeitgemäßen Regelungen der SS 66 ff UrhG bedürfen einer überarbeitung. Der Beitrag er-
örtert die Reformbedürftigkeit der Leistungsschutzrechte von Künstlern und Veranstaltern in Anlehnung
an den Entwurf zur Urh-Nov 2015.

Von Alexandra Hohenbruck
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RA/FAArbR Dr, Paul Melot de Beauregard;'LL.M. (LSE),

München
Das Tarifeinheitsgesetz steht trotz vehementer Kritik von allen
Seiten während des Gesetzgebungsverfahrens kurz vor seinem
lnkrafttreten. Der Beitrag fasst Hintergründe und wesentliche
lnhalte des Gesetzes zusammen und vertritt eine klare Auf-
fassung zur Rechtswidrigkeit des Gesetzes. Außerdem werden
die wichtigsten Fragen und Auswirkungen auf die betriebliche
Praxis dargestellt und erläutert.

D80697319 5.1527

s. 15t1

KURZ KOMMENTIERT
Kü ndigu ng srecht/Verfa h rensrecht

Wahrung der Klagefrist bei einer Folgekündigung
RA Dr. Frank Merten, Stuttgart
D80697595

ENTSCHEIDUNGEN
Teilzeitrecht

Unzulässige Beschränkungen des gesetzlichen
Teilzeitanspruchs durch Arbeitsvertrag oder
Betriebsvereinbarung
BAG, Urteil vom 20.01.2015 - 9 AZR 735/13

D80697403

Arbe ¡tsvertragsrecht/B etriebsve rfassu n gsre cht

Ergänzende Auslegung einer lückenhaften
dynamischen Bezugnahmeklausel
BAG, Urteil vom 25.02.2015 - 5 AZR 481/13

080697284

Belriebliche Altersversorgun g

Betriebsrentenanpassung im Konzern:
Keine fiktive Betrachtung bei konzerninterner
Verrechnungspreisabrede
BAG, Urteil vom 10.02.2015 -3 AZR37/14

DÍJA696778

Betriebsverfassungsrecht
Delegation des Mitbestimmungsrechts auf einen
Konzernbetriebsrat bewírkt keine Verlagerung der
Zuständ igkeit aufseiten des Arbeitgebers
BAG, Beschluss vom 17.03.2015 - t ABR 49/13
D80697850

5. 1530

s.151ó

Entgeltrecht/Ta rifve rtra gsrecht

Zahlung von Zuschlägen bei Wegezeiten innerhalb
der Rufbereitschaft
RAiniFAínArbR/FAinMedR Dr. Eva Maria Rütz, [1.M., Köln.

D80697404 s,1532

5. 15ì9
s, 1533

5.1521
s" 1533

5.1524

s" 1534

Entgeitrecht

Entge¡tfortzahlun g: Regelmäßig kein Verschulden
des alkoholkranken Arbeitnehmers bei Rückfall nach
erfolgreich absolvierter Therapie
BAG, Urteil vom 18.03.2015 - l0 AZR 99i14
D80697849 5.1535

s,1536
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lmmaterielle Vermögensgegenstände im
Konzernabschluss nach E-DRS 32

WP/StB Prof. Dr. Wolf-Dieter Hoffmann

STEUER- UND BITANZPRAXIS

443 Die Bewertung des Vorratsvermögens nach
der lifo-Methode
Kritische Analyse des BMF-Schreibens vom 12. 5. 201-5

Prol Dr. Franz Jürgen Marx

449 Rechnungslegung in der Liquidation
der Kapitalgesellschaft
Praktische Anwendung bei der CmbH
RA/WP/StB Dr. Ulf-Chr¡st¡an Dißars und RA/WP/StB lris Kahl-Hinsch

455 Wahlrechte in der Ergänzungsbilanz eines
neuen Mitunternehmers
Steuerliche und gesellschaftsrechtliche Aspekte nach
dem BFH-Urteil vom 20.11.20L4 - lV Rth1
WP/StB Volker Bahlburg

46L Rechtsfolgen einer Rangrücktrittserklätung
Anmerkungen zum BGH-Urteil vom 5. 3. 2015 -
txztt33/14
ORR Thomas C. Wolf

465 IDW Standard: Beurteilung des Vorliegens von
lnsolvenzeröffnungsgründen (lDW 5 11)
Za hlungsu nfähigkeit und Ü berschuldu ng rechtssicher
ermitteln
Prof Dr. Jens M. Schmittmann

PRAXISFÄtLE

469 Mitzugehörigkeitsvermerkbeisonstigen
Verbindlichkeiten oder Forderungen
WP/StB Dr. Norbert Lüdenbach

AKTUELL BERATEN

470 Gewerbesteuerliche Kürzung des außensteuer-
rechtlichen Hinzurechnungsbetrags (S 10 AStG)

stB Prof. Dr. Cenit Adrian und StB Julian Fey

KURZNACHRICHTEN

Neuregelungen bei der Gewinnrealisierung von
Absch lagsza h lu ngen

Verlustausgleich nach $ 1.5a Abs. 1 EStC nach
Einbringung eines negativen Kapitalkontos in eine
Personengesel lschaft
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I nsolvenzverfa h rens a ls Masseverbi nd I ich keit bei
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E ntstricku ngsbesteueru n g verstößt n icht gegen

E u ropa recht

Einkünfte aus freiberuflicher Tätigkeit bei Heil- und
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Zurechnung eines vom Arbeitgeber geleasten Pkw
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Rechtsansichten betreffend das Reisekostenrecht

Steuerliche Behandlung von Arbeitgeberdarlehen
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Meilicke ll: Anrechnung niederländischer und däni-
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Folgeänderungen nach $ 32a KStC bei festsetzungs-
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THEMA
Conrad Pramböck: Gehaltsverhandlungen im Laufe der Karriere

Für viele Arbeitnehmer, ob einfacher Angestellter oder Führungskraft, gehören Gehaltsverhandlungen mitunter zu den schwierigsten
Ges¡.rråulrerr irr Beru[slel¡err. Wit-lrtig ist daliei, die eigerre Verlrandlurrgsposition richtig einzuschätzen und sich gut vorzubereiten.

Wie sich die Verhandlungsmacht eines Mitarbeiters im Laufe des Berufslebens ändert und mit welchen Argumenten Sie lhren

Vorgesetzten von der Richtigkeit einer Gehaltserhöhung überzeugen können, erläutert der Autor im aktuellen Themenbeitrag.

RECHTSPRECHUNG

3

n ALI.GEMEINES ARBEITSRECHT

EuGH: Arbeitskräfteüberlassung aus Ungarn nach Osterreich

Überlassung von drittstaatsangehörigen Arbeitnehmern aus dem EU-Ausland

Untersagung der EU-Entsendebestätigung mangels Geschäftstätigkeit im Sitzstaat

Beschäftigung eines Ausländers im Betrieb der Ehegattin

D SCHADENERSATZ UND HAFTUNG
Arbeitsunfall: Stellung als Aufseher im Betrieb

Schäden am Lkw durch lockere Radmuttern - keine Haftung des Lenkers

Schadenersatz nach Arbeitsunfall: Berechnung des Verdienstentgangs

Abfuhr von Lohnabgaben aufgrund einer Falschmeldung - Schadenersatz

I SOZIALVERSICHERUNGSRECHT

Neuerlicher Pensionsantrag - Rechtsmittel gegen die Zurückweisung

Neuerliche Klage nach Ablehnung der Berufsunfähigkeitspension

I LOHNSTEUER UND ABGABEN
Beiträge an Trägerverein einer Privatklinik nicht abzugsfähig

Mehrmonatige Dienstzuteilung eines Polizeibeamten - Anzahl Familienheimfahrlen

Mehrmonatige Dienstzuteilung eines Polizeibeamten - Reisekosten

NEUE VORSCHRIFTEN
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I SOZIALVERSICHERUNGSRECHT

Maßnahmen zur Bekämpfung des Sozialbetrugs - RV

¿STEUERRECHT

Steuerreformgesetz 201 5/2O16 - RV (Bereich Sonstiges Steuerrecht)
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Anhang/IFRS 15/Umsatzerlöse

Die Angabe- und Erlåuterungspflichten gem.lFRS 15
zur Erlösrealisierung
Prof. Dr. Christian Fink, Wiesbaden /
WP/St8/CPA Prof. Dr. Jochen Pilhofer, Saarbrücken /
WP/SIB/CPA Günter Ketterle, Mannheim
IFRS 15 sieht neben einer neuen Konzeption zur Erfassung der
Umsatzerlöse auch eine Vielzahl neuer Offenlegungsverpfl ich-
tungen im Anhang vor. Der damit verbundene Anpassungsbe-
darf in den Prozessen darf nicht unterschätzt werden und gilt
unabhängig davon, in welchem Ausmaß das Unternehmen
letztlich von den Änderungen der Bilanzierung dem Grunde
und der Höhe nach betroffen ist. ln dem Beitrag erfolgt eine
Detailanalyse der Angabepflichten des lFRS 15 und es werden
Hinweise zu der damit verbundenen systemseitigen Umset-
zung gegeben.

KO80697038

Erwartete Kreditverl uste/F¡nanzinstrumente/l FRS 9/lmpai rment

Lieber ungefähr richtig, als genau falsch:
Die Neuregelungen des IFRS 9 zur Wertminderung
fi nanzieller Vermögenswerte
Dr. André 5e hmidt / Omar Barekzai, M.Sc. /
Kai Hüttermann, M.5c., alle Bochum
Die Neuregelung zum lmpairment von Finanzinstrumenten
war einer der umstrittensten Punkte im Projekt zur Ersetzung
des IAS 39. Die Verabschiedung des 3-Stufen-Modells zur Er-

fassung erwarteter Kreditverluste stellt zugleich den vorläufi-
gen Abschluss der Erarbeitung des IFRS 9 dar. ln dem Beitrag
werden die neuen, mit der Finalisierung von IFRS 9 einherge-
henden Wertminderungsvorschriften für finanzielle Vermö-
genswerte dargestellt und anschließend einer umfassenden
kritischen Würdigung unterzogen.

KOR0697296

Leasi n g/lAS 17 / ED -2013-6

Die IFRS-Leasingreform aus konzeptioneller
Perspektive
Dr. Helfried Labrenz, Leipzig
lm Rahmen von Leasingverträgen werden den Vertragspart-
nern Handlungsrechte am Leasingobjekt zugeteilt. Das Nut-
zungsrecht wird auf den Leasingnehmer übertragen und die
sonst¡gen Residualrechte verbleiben beim Leasinggeber. Die
geplante IFRS-Leasingreform favorisiert einen Vermögens-
ausweis, dem sowohl Elemente des components- als auch
des risk-and-reward approach eigen sind. ln dem Beitrag wird
analysiert, ob diese vom |ASB angestrebte Abbildung mö9li-
cherweise informationsökonomisch in Frage zu stellen ist.

KOR0697295

Enforcement/EU

ESMA-Leitlinien zur Überwachung von
Finanzinformationen (Teil 2)

P¡of. Dr. Brigitte Eierle / Dr. Petra Ritzer-Angerer /
Dipl.-Kff. Miriam Schleicher, alle Bamberg
Der Beitrag stellt die Änderungen der Regelungen zum eu-
ropäischen Enforcement durch die Leitlinien der ESMA unter
Bezugnahme der eingereichten Stellungnáhmen dar. Hierzu

werden diese ausgewertet und es wird analysiert, inwiefern
die ESMA auf die Belange der Stellungnehmenden eingegan-
gen ist. lm zweiten Teil des Beitrags werden die Leitlinien zu

den Enforcementaktivitäten sowie die Maßnahmen zur Kon-

vergenz der eu ropäischen Enforcementsysteme dargestellt.

KOR0696076

FAttSÏUDIE
Konzerna bsch I uss/IFRS

Konzernrechnungslegung nach EU-IFRS 2015 (Teil 5)

Prof. Dr. Peter Lorson / Bianca Dogge, B'Sc. / Dr. Ellen

Haustein / Richard Paschke, M"5c., alle Rostock/Jörg

Poller, M.4., Berlin
Der Prozess der Erstellung eines Konzernabschlusses nach IFRS

reicht von der Feststellung der Konzernabschlusspflicht über
die Erstkonsolidierung bis zu Folgekonsolidierungen. Für die

Praxis von grundlegender Bedeutung sind der buchhalteri-
sche Weg zum Konzernabschluss und das Arbeiten mit den

IFRS-Texten. Anhand eines Schiffbau-Konzerns wird dies am

konkreten Beispiel dargestellt. Nachdem im vierten Teil der
Fallstudie die Erstkonsolidierung der Tochterunternehmen
erfolgte, wird im fünften Teil die Folgekonsolidierung behan-

delt.

KOR0697863

TAGUNGSBERICHT
I ntegrated Reportin g/Lagebericht

Integrated Reporting: Schon in der Praxis
angekommen?
Dipl.-Kfm. Dr. Hans-Jürgen Hillmer, Coesfeld
Veränderte Ansprüche der Stakeholder an die Unternehmens-
berichterstattung führen an vielen Stellen zu Überlegungen,
wie die bisherige Unternehmenspublizität diesen Ansprüchen
gerecht werden kann. Ein stark an Relevanz gewinnender An-

satz ist das lntegrated Reporting, zu dem mittlerweile erste

Anwendungserfahrungen vorliegen. Auf dem Workshop vom
'11.06.2015 an der Leuphana Universität Lüneburg standen
Fragen zur Anwendung und Prüfung sowie der Analyse des

lntegrated Reporting aus lnvestorenperspektive auf dem Pro-

gramm.
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Steuerrecht a ktuell
Bernd Rätke

Steuerrecht
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Falco Hänsch
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Praxisgerechte Umsetzung von Compliance
im Mittelstand (Tcil 2)

Prof. Dr. Urban Bacher und Prof. Dr. Robert Nothhelfer
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ESSAY

Henne oder Ei? Zur strukturellen (Ent)Kopplung von Werbung 07
und Konsum
Das Wechselspiel zwischen Konsum und Werbung ist zirkulärer Natur. Was jeweils

Ursache, was Wirkung ist, lässt sich nur kontextspezifisch festlegen.

lnhalt

Bedeutungen machen den Unterschied - und den Erfolg
von Marken
ln dem Beitrag wird das Modell der assoziativen Markenbedeutungen genutzt, um

zu zeigen, wie die Markenbedeutungen zum Edolg von Marken beitragen. Das

Konzept wird am Beispiel von Bier und Süßwaren dokumentieft.

Positionierung über Selbstkritik:
Unternehmenskommunikation der Commerzbank
ln der Fallstudie wird beschrieben, wie Kommunikation innerhalb des Change-

Prozesses mit den drei Phasen nach Levin ,,Aufrütteln", ,,Bewegen" und

,,Stabilisieren" bei der Commerzbank AG ab 2012 gestaltet und welche Wirkung

damit erzielt wurde.

Kai-Uwe Hellmann

Professor f ür Konsum- und Wirtschaftssoziologie,

TU Berlin

Klaus W Bielefeld

Marketingberater

Nicole Rosenberger

Regine Wieder

Z[ircher Hochschule f ür Angewandte

Wissenschaften

Uwe Hellmann

Brand Management und Corporate Marketing,

Commerzbank AG, FranKurVMain

Günter Molz

Wissenschaft licher An gestellter, Bergische

Univers¡tät Wuppertal

0liver Spitzer

CEO Changing Minds GmbH, Solingen

Paul Steiner

Buchautor

Malte Koslowski

Ecodesign, Berlin

Erich Posselt

Geschättsführer Erich Posselt Brand Coach und

lnitiator Forum Markentechnik, FranldurUMain

14

20

Der Einfluss der Vorstellungskraft auf d¡e Wahrnehmung des 28
Markenimages
Die visuelle Vermittlung von (Marken)Bildern spielt in der Kommunikation eine zentrale

Rolle. Was aber, wenn die Mitglieder der Zielgruppe Bilder nur unzureichend verarbeiten

können. Am Beispiel einer Fallstudie zeigen die beiden Autoren auf, welche Diskrepan-

zen zwischen den Vorstellungen der Marketingmanager und den Mitgliedern der

Zielgruppe sich daraus ergeben können.

Multisensuales Produkt- und Markendes¡gn am Be¡sp¡el MlNl 32
Beim multisensualen Markendesign erfolgt die Kommunikation Über mehrere

Sinne. Am Beispiel der Marke ,,Mini" demonstriert der Autor, wie mit Hilfe eines

entsprechenden Designs die Sinne (besser) angesprochen werden können.

Neues Design - Bessere Produkte für eine nachhalt¡ge Zukuntt 38
Nachhaltige ProduKe benötigen ein nachhaltiges Design. Der Autor zeigt auf, wie

sustainable Design.bei einer produktbezogenen Nachhaltigkeit eingesetzt werden

kann.

Die Markenpersönl¡chkeit gestalten im Spannungsfeld von Kon- 44
tinuität und Flexibilität am Beispiel Germany's next Topmodel
Am Beispiel von ,,Germany's next Topmodel' (GNTM) wird die Architektur und das

Design dieser TV-Marke vorgestellt. Dabei wird gezeigt, wie sich das Format von

2006 bis ins Jahr 2015zur Markenplattform mit entsprechenden Markenpadnern

entwickelt hat.

PRAXIS

SCHWERPUNKT DESIGN
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Change Branding - Erfolgreiche Entwicklung von 50
Unternehmensmarken
Bei der Entwicklung des Designs für Unternehmensmarken spielt die lntegration der

Mitarbeiter eine besondere Rolle. Der Autor stellt die Methode ,,Change Branding"

am Beispiel von zwei Fällen vor.

Qualität von Packagingdesign und dessen Messbarkeit:
Was macht gutes und schlechtes Design aus?
Der Autor zeigt, wie wichtig die detailliefte Formulierung eines Auftrags für das

Design von Marken ist, weil damit ermöglicht wird, die Arbeit eines Designers

messbar zu machen.

Designschutz - Eine erste Anleitung. Was verbirgt sich
konkret dahinter und was bedeutet es für die Werbebranche?
ln dem Beitrag wird behandelt, welche Änderungen sich aus dem seit dem

1. Januar 2014 geltenden Designgesetz, das das Geschmacksmustergesetz

abgelöst hat, für die Gestaltung von Produkten ergeben. Weitere gesetzliche

Regelungen werden vorgestellt, die sich nur indirekt mit Design beschäftigen.

Forschung aus aller Welt:
B2B2B or not ...28? Does branding towards the customer
businesses of your customer businesses make sense?
ln der Kommunikation eines Anbieters von lngredients muss nicht nur die Kette
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